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Abgabenänderungsgesetz 2015; Stellungnahme 
 
 
Das Bundeskanzleramt Sektion III nimmt zu dem gegenständlichen Entwurf wie folgt 

Stellung: 

 

Stellungnahme der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle als Teil der 

Gesamtbegutachtung der Sektion III im Bundeskanzleramt 

 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 

Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung (BGBl. II Nr. 245/2011 idF 

BGBl. II Nr. 68/2015) mitgeteilt. 

 

Die Qualitätssicherung erfolgt aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst folgende 

Prüfungsschwerpunkte: 

 

 Einhaltung der WFA-Grundsatz-Verordnung (BGBl. II Nr. 489/2012 idF BGBl. II 
Nr. 67/2015), insbesondere  

 Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, 

Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 
insbesondere bei: 

 Problembeschreibung, Ziele und Maßnahmen inklusive der verwendeten 
Indikatoren 
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 Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der 

Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen. 

 

Die Prüfung der Wirkungscontrollingstelle ergibt folgende Empfehlungen: 
 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag: 
Im Sinne der inhaltlichen Konsistenz wird empfohlen zu prüfen, ob das Vorhaben dem 

Wirkungsziel 1 (Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs durch eine 

einfache, schlanke und leistungsgerechte Gestaltung des Steuersystems im 

internationalen Kontext unter Wahrung eines angemessenen Abgabenaufkommens) der 

Untergliederung 16 dienlich ist. 
 

Zielformulierung: 
Zu Ziel 1, Ziel 2, Ziel 3 

Die Zielbeschreibung sowie die Verwendung der Indikatoren sollen dazu dienen, die 

vom haushaltsleitenden Organ angestrebten Wirkungen darzulegen und überprüfbar zu 

machen. Im Sinne der Überprüfbarkeit wird daher empfohlen zu prüfen, ob das 

Ergänzen von Kennzahlen, die das Erreichen der angegebenen Ziele mess- und 

überprüfbar machen, möglich ist. 
 

Anregungen und sonstige Anmerkungen: 
Im Sinne der Verständlichkeit wird empfohlen, Abkürzungen (wie z.B. GrEStG, UGB, 

UmgrStG, GebG, IVP, etc.) bei deren erster Verwendung auszuschreiben und den 

Begriff „AEO-Kriterien“ inhaltlich zu erläutern. 
 

Die Wirkungscontrollingverordnung (§ 5 Abs. 4) sieht bei einer gänzlichen und teilweisen 

Nichtberücksichtigung der Empfehlungen aus der Qualitätssicherung eine schriftliche 
Begründung des haushaltsleitenden Organs gegenüber der ressortübergreifenden 

Wirkungscontrollingstelle unter 

WFA@bka.gv.at 

vor. Bitte übermitteln Sie diese vor Eintritt in das nächste Verfahrensstadium (z.B. 

Einbringung in den Ministerrat).  
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Bei Fragen zur Qualitätssicherung wenden Sie sich bitte direkt an die 
MitarbeiterInnen der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle. Das 

Sekretariat ist unter der Telefonnummer 01 53 115 207333 erreichbar. 

 

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 
 
 

28. Oktober 2015 
Für den Bundeskanzler: 

LOIBL-VAN HUSEN 
 
 
 
Elektronisch gefertigt
 

Signaturwert

jE0Y+JwouvdFYitx6d/W8UU8idpMw6OObjWc8bfCWYMmCHrduVufvCmGsh/kRmdP4EM
fCFklVukEnsOChNSgxwPMlX3zacVkHRH56bCPG82qjlAaCH/FCyx5UKC5/kpS7RhmIj
mSouvt9hSLABq6dctGXE8/6+7fwQ0RNgfP31aChlPxDHJCGpbGoh7Sqv/601BIVKJul
TybxavmNmIoV7PKufe/fbRfbfQqppMJfPVHg4UhGeBbHDycaOz7PepHXY1PmxJ4iv5T
uxSp3/28iP4E3fVtpEhyef6MCd55W+6zxWQVD7g/sA8ReX56JULSeOXylwyJwEXWx+V
MubZq8w==                                                          
                  

Unterzeichner serialNumber=812559419344,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
                                        

Datum/Zeit 2015-10-30T13:10:43+01:00     

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate- 
light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im  
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT                    
        

Serien-Nr. 1026761   

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at 
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bka.gv.at/verifizierung 

3/SN-159/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 3 von 3

www.parlament.gv.at


		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




